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£}§d?ftprcife für 6ers 3nlmiMianfccl
mit Kun6l?oÏ3.

(Verfügung be§ fdjineijertfd)en ®epartement§ be§ Opinent
com'15. Dftober 1918.)

Strt. 1. gatr ben Qntanbhanbel mit 9îot unb
SB eifjtannen Vunbnutihols (furs 9îunbf)otj) roerben
fotgenbe allgemein gültigen .fiöchftpreife feftgefet)t:

[ Strömet (Kfötje, 2(bfct)nitte, Sägbtöcfer) bi§ 31t

6,0 m Sänge:
a) non 23—31 cm $urtf)iiieffer in ber Sttittc fjr; 70—80 per m"
b) „ 32-43 / „ „ 85-95 „ „
c) „ 44 unb meljr cm „ „ „ „ „ 95—100 „ „

lt. ©anse Stämme (Sangtjotj):
a) bei Quljalt be§ SOÎittelftmnmeë non0,30—0,50 m'g*. 70—75 per m®

b) „ „ „ „ „ 0,51—1,00 „ „ 76-80 „ „
c) „ „ „ „ 1,01—1,50 „ „ 81-85 „ „
d) „ „ „ „ „ 1,51—2,00 „ „ 86-90 „ „
e) „ „ „ „ „ 2,01 u. meijr „ „ 91—95 „ „

Vorau»gefet)t ift normal geroad)feneS gefunbeS ganjeê
boolj unter ber Vtnbe gemeffen. Vei SRefjung über ber
Vinbe ift ein entfpredjenber îtbjug su gemätjren.

Vei obigen îpreiêanfâtsen ift bie untere ©renje für
güuftige VranSportoerhättniffe, foroie für geringere Qua=
iität, bie obere ©reuse für ungünftige ®ranSportoerl)äIt=
itiffe, fomie für beffere Qualität oerftanben.

fyür fein]äf)rige aftreine ©pejiatfortimente ber ©ebirg§=
Vottanne ift ein Qufdjfag bis 257o su obigen £)öchft=
greifen ber Strömet geftattet.

Strt. 2. ®te fpö'chfipvetfe gelten franfo Vahnroagen
ober Säge, bebingen aber feine Verpftidjtung für ben
SBalbbefttjer, an biefe Orte ju tiefern. ®er Verfattf
finbet je nacf) Vereinbarung einerfeitS franfo Vaf)nroagen
oertaben ober, rco feine Vatjn berührt roirb, franfo
Säge ober aber anberfeitS int SBatbe ftatt. ffo letzterem
fyaite fommt ber ortsübliche gut)rtot)n oott bent ber
Qualität entfprectjenben £)öd)ftpreiSanfat) in Slb^ug.

SBenn ber ffubrtobn mehr atS $r. 15 per m" be=

trägt, fo roirb bie (oätfte beS Überfcl)uffe§, int SJiarintum
ffr. 10 per m", at§ 3ufcf)tag ju bent fonft innert ben

©renjen ber fpöchfipreife oereinbarten tpveife nom Käufer
übernommen.

Strt. 3. ffür ®imenfionen,' bie in ber oorftetjenben
Sifte nictjt aufgeführt fittb, roerben bie greife buret) 2(n=

roenbung ber bisher üblichen 8f>veiëitnterfcf)iebe berechnet.
2lrt. 4. ®iefe Verfügung finbet auch Stnroenbung

auf Verträge, bie nor bereit ©rlaf) abgefctjtoffen rottrben,
aber noch md)t beibfeitig erfüttt ftitb. ®ie suftänbigen
fantonaten fforftämter finb jeboct) befugt, auch dite Ver=
träge mit höheren V"oiSanfähen 51t genehmigen, rcenn

biefetben ihnen nor bent 30. Stooember 1918 eingereicht
roerben.

2trt. 5. ®ie fct> roei^er ifd; e ffnfpeftion für fforftroefen,
•ffagb unb fyifcherei at§ ffentratftelte für ^»otjoerforgung
übt bie Kontrotte über bie ©iiihaltitng ber £)öd)ftpreife
auS. ®ie §otshanbet§= unb Sägereifirmen, foroie anbere

ffirmen unb Verfotten, bie Vunbhotj eittfaufen, finb uev*

pflichtet, bett beauftragten Organen 31t biefem 3^
©infietjt in ihre Vücfjer unb ffafturenfontrotten 31t ge-

mähren unb jebe geroünfctjte StuSfunft 3U erteilen.
Strt. 6. ®ie fc^roeigerifche ßentratfte&e ift ermächtigt/

bie Kantone auf bie $urüftung befiimmter Vuitbhotg'
quantitäten ju fontingentieren. ®te Kantone finb ihrer-
feitS roieber befugt, bie SBatbeigentümer ju ben entfpr^
chenbett Veitrüftungen 31t oerpflichten.

Strt. 7. @§ barf fein Vot= unb SBeifftannemVunb-
hots oerfleigert roerben. Über alte Vunbhotsoerfäufe,
gleichgültig ob fie mit bent SBatbbefitjer bireft ober mit
einem fpäteren ©rroerber abgefchtoffen roerben, finb fct)rift-
fiche Verträge anzufertigen. ®iefetben haben fich, nacf;

Qualität abgeftuft, innert ben dSrengett ber fpöchftpreif?
Sit hatten unb unterliegen ber ©enehmigung ber Kantone-

StuSnahmen finb geftattet für nereinsette partie"
unter 10 in'', für roelctje ber Verlauf ohne fchrifttich^"
Vertrag ftattfinben barf. ©benfo finb 93ot)nen= unb

©rbfenftiefet foroie tßfäf)le unter 2 m Sänge unb unter
12 cm ®urdjmeffer frei int Verlauf, foroeit letztere nicht

SU Vapiertfots geeignet finb.
Slrt. 8. SBenn ein SBalbbefitjer nachroeifen fauin

bafs er bei Sieferung sunt ,fpöcf)ftprei§ franfo Vahnroagen
ober Säge ant Stodf nicht minbeften§ ben ®urchfchniü^
prei§ ber testen brei $ahre für gleiche Qualität herauf
fctflägt, ift er auënahmëroeife non ber 9îrtftung§= unb

SieferungSpfticht für biefe eine fßartie 31t entbinben. ®"'
notroenbigen 3=eftftettungen roerben burch ba§ suftänbige
fantonate fjorftperfonat beforgt. ©egen beffen 2ïnorb<

nuugen fann ber enbgüttige ©ntfdjeib ber fchroeiserif^m
ffentratftette angerufen roerben.

Strt. 9. ®ie fcSt»roeiserifcf)e 3entratftette ift befugt/
ben Vunbhotsbesug ber Sägereien su fontingentieren ober*

buret) beauftragte Organifationen fontingentieren 31t tafff-
Strt. 10. Sotctfe firmen unb ißerfonen, roetche fer^

eigene Sägerei befitgen ober feinem Verbanbe atS

gtieb angehören, bürfen nur auf ©runb einer burch be"

SBohnortëfanton für fein ©ebiet au§suftettenben Ko"!
seffion Vunbhots einfaufen. Vei ihrem SBieberoerfo"f
be§ StunbhotseS an Sägereien haben fie fich aber nia'

nur an bie fpöchftpreife, fonbern auef) an bie Kontinge";
tierung ber Sägereien su hatten, fo baff eine Säge"''
nicht auf beut Umroeg über ben ßroifctienhanbet ^
-Çtofs einfaufen fann, als ihr nach Kontingent sufontf" •

Strt. 11. ®ie Verbänbe, roetcfje Vunbf)ots einfouf^
unb au ihre Siïîitgtieber oerteiten, bürfen ihre bar""^
erroachfenbett Kofien nur fo meit auf ben ^3rei§
oerteitten ipotseS sufct)tagen, a(S bamit ber ^öchftP^'"
nicht überfdfjritten roirb.

Strt. 12. 9JleinungSoerfd)iebenheiten über ^"eif"'
fät)e, atbgüge unb ßufch'täge roerben nach Stnhörung ben

^Parteien buret) bie fcf)ioeigerifcf)e ßentralftette enbg"' •

entfehieben.
2trt. 13. ^umiberhanbtungen gegen bie Vorfct)"'! 0

biefer Verfügung ober gegen bie int gufammenhang 'L
berfetben burch eibgenöffifcbje unb fantonate
taffenen StuSführungSbeftimntungen unb SBeifungen n'd'
nach St"t. 3 beS Vunbe§ratsbefcf)tuffe§ 0011t 18. 3""^.g
1918 betreffenb Verforgung beS SanbeS mit Sîuh" '

beftraft.
'

Strt. 14. ®iefe Verfügung trat am 21. Dftober-1
in Kraft.
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Höchstpreise für den Inlanöhandel
mit Rundholz

(Verfügung des schweizerischen Departements des Innern
vom 15. Oktober 1918.)

Art. 1. Für den Jnlandhandel mit Rot- und
Weißtannen-Rundnutzholz (kurz Rundholz) werden
folgende allgemein gültigen Höchstpreise festgesetzt:

l Trämel (Klötze, Abschnitte, Sägblöcker) bis zu
2,0 m Länge:
s) von 28—81 cm Durchmesser in der Mitte Fr. 70—80 per nü
b> „ 82-18 „ „ 85-97 „ „
cj „ 11 und mehr cm „ „ „ „ „ 95 ^100 „ „

ll. Ganze Stämme (Langholz):
ni bei Inhalt des Mittelstammes von 0,80—0,50 Fr. 70—75 per nü
b> „ „ „ „ 0,51—1.00 „ „ 70-80 „ „
c> „ „ „ „ „ 1,01—1,50 „ „ 81-85 „ „
ch „ „ „ „ 1,51-2,00 „ „ 80-90 „
e) „ „ „ „ 2,01 u.mehr,, „ 91—95 „ „

Vorausgesetzt ist normal gewachsenes gesundes ganzes
Holz unter der Rinde gemessen. Bei Messung über der
Rinde ist ein entsprechender Abzug zu gewähren.

Bei obigen Preisansätzen ist die untere Grenze für
günstige Transportverhältnisse, sowie für geringere Qua-
iität, die obere Grenze für ungünstige Transportverhält-
nisse, sowie für bessere Qualität verstanden.

Für seinjährige astreine Spezialsortimente der Gebirgs-
Rottanne ist ein Zuschlag bis 23Po zu obigen Höchst-
preisen der Trämel gestattet.

Art. 2. Die Höchstpreise gelten franko Bahnwagen
oder Säge, bedingen aber keine Verpflichtung für den
Waldbesitzer, an diese Orte zu liefern. Der Verkauf
findet je nach Vereinbarung einerseits franko Bahnwagen
verladen oder, wo keine Bahn berührt wird, franko
Säge oder aber anderseits im Walde statt. In letzterem
Falle kommt der ortsübliche Fuhrlohn von dem der
Qualität entsprechenden Höchstpreisansatz in Abzug.

Wenn der Fuhrlohn mehr als Fr. 13 per nU be-

trägt, so wird die Hälfte des Überschusses, im Maximum
Fr. 1t) per nH, als Zuschlag zu dem sonst innert den

Grenzen der Höchstpreise vereinbarten Preise vom Käufer
übernommen.

Art. 2. Für Dimensionen,' die in der vorstehenden
Liste nicht aufgeführt sind, werden die Preise durch An-
Wendung der bisher üblichen Preisunterschiede berechnet.

Art. 4. Diese Verfügung findet auch Anwendung
auf Verträge, die vor deren Erlaß abgeschlossen wurden,
aber noch nicht beidseitig erfüllt sind. Die zuständigen
kantonalen Forstämter sind jedoch befugt, auch alte Ner-
trüge mit höheren Preisansätzen zu genehmigen, wenn

dieselben ihnen vor dem 21). November 1018 eingereicht
werden.

Art. 3. Die schweizerische Inspektion für Forstwesen,
-Jagd und Fischerei als Zentralstelle für Holzversorgung
übt die .Kontrolle über die Einhaltung der Höchstpreise
aus. Die Holzhandels- und Sägereifirmen, sowie andere

Firmen und Personen, die Rundholz einkaufen, sind ver-
pflichtet, den beauftragten Organen zu diesem Zwecke

Einsicht in ihre Bücher und Fakturenkontrollen zu ge-

währen und jede gewünschte Auskunst zu erteilen.
Art. <>. Die schweizerische Zentralstelle ist ermächtigt,

die .Kantone ans die Zurichtung bestimmter Rundholz-
guantitäten zu kontingentieren. Die Kantone sind ihrer-
seits wieder befugt, die Waldeigentümer zu den entspre-
chenden Teilrüstungen zu verpflichten.

Art. 7. Es darf kein Rot- und Weißtannen-Rund-
holz versteigert werden. Über alle Rundholzverkäust,
gleichgültig ob sie niit dem Waldbesitzer direkt oder mit
einem späteren Erwerber abgeschlossen werden, sind schrist-
liche Verträge anzufertigen. Dieselben haben sich, nach

Qualität abgestuft, innert den Grenzen der Höchstpreise

zu halten und unterliegen der Genehmigung der Kantone.
Ausnahmen sind gestattet für vereinzelte Partien

unter 11) nist für welche der Verkauf ohne schriftlichen
Vertrag stattfinden darf. Ebenso sind Bohnen- und

Erbsenstickel sowie Pfähle unter 2 m Länge und unter
12 e-n Durchmesser frei im Verkauf, soweit letztere nicht

zu Papierholz geeignet sind.
Art. 8. Wenn ein Waldbesitzer nachweisen kann,

daß er bei Lieferung zum Höchstpreis franko Bahmvagen
oder Säge am Stock nicht mindestens den Durchschnitts-
preis der letzten drei Jahre für gleiche Qualität heraus-
schlägt, ist er ausnahmsweise von der Rüstungs- unh

Lieferungspflicht für diese eine Partie zu entbinden. DU
notwendigen Feststellungen werden durch das zuständig?
kantonale Forstpersonal besorgt. Gegen dessen Anord-

nuugen kann der endgültige Entscheid der schweizerisch?"

Zentralstelle angerufen werden.
Art. l). Die schweizerische Zentralstelle ist besuch,

den Rundholzbezug der Sägereien zu kontingentieren ode?

durch beauftragte Organisationen kontingentieren zu lasst"'
Art. 11>. Solche Firmen und Personen, welche kein?

eigene Sägerei besitzen oder keinem Verbände als Äll"-
glied angehören, dürfen nur aus Grund einer durch b?"

Wohnorlskanton für sein Gebiet auszustellenden K""(
zession Rundholz einkaufen. Bei ihrem Wiederverkauf
des Rundholzes an Sägereien haben sie sich aber niest

nur an die Höchstpreise, sondern auch an die Konting?"f
tierung der Sägereien zu halten, so daß eine Sägest,
nicht auf dem Umweg über den Zwischenhandel nn'st
Holz einkaufen kann, als ihr nach .Kontingent zukonn" '

Art. 11. Die Verbände, welche Rundholz einkaufst
und an ihre Mitglieder verteilen, dürfen ihre darfst
erwachsenden Kosten nur so weit auf den Preis est'

verteilten Holzes zuschlagen, als damit der Höchst)"?"''
nicht überschritten wird.

Art. 12. Meinungsverschiedenheiten über Preist
sätze, Abzüge und Zuschläge werden nach Anhörung best

Parteien durch die schweizerische Zentralstelle endgm >

entschieden.
Art. 12. Zuwiderhandlungen gegen die VorschN st

dieser Verfügung oder gegen die im Zusammenhang "

derselben durch eidgenössische und kantonale Organ?
lassenen Aussührungsbestimmungen und Weisungen w?st
nach Art. 2 des Bundesratsbeschlusses vom 18. Äststm
1l)18 betreffend Versorgung des Landes mit Nuhm >

bestraft.
' '

Art. 14. Diese Verfügung trat am 21. Oktober"
in Kraft.
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